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Haushaltssatzung 
 
Haushaltssatzung des Landkreises Rhön-Grabfeld für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund des Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Rhön-Grabfeld 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 

1. im Ergebnishaushalt mit  
 dem Gesamtbetrag der Erträge von 61.731.300,00 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 60.599.000,00 €
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von 1.132.300,00 €
   
2. im Finanzhaushalt 
 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 60.582.300,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 57.206.500,00 €
  und einem Saldo von 3.375.800,00 €
   
 b)  aus Investitionstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 5.649.900,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 8.354.800,00 €
  und einem Saldo von - 2.704.900,00 €
   
 c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 1.060.000,00 €
  und einem Saldo von - 1.060.000,00 €
   
 d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 389.100,00 €
 
 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 
18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 
2010 auf  28.809.500 € (Umlagesoll) festgesetzt. 

 
(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen 

und Schlüsselzuweisungen bemessen: 
 
a) der Grundsteuer A 565.558 € 
b) der Grundsteuer B 4.759.696 € 
c) der Gewerbesteuer 15.577.091 € 
d) der Gemeindeeinkommensteuer 21.546.588 € 
e) der Umsatzsteuer 2.017.280 € 
f) 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf 
   die die kreisangehörigen Gemeinden im 
   Haushaltsjahr 2009 Anspruch hatten 14.448.976 € 
 
Summe der Bemessungsgrundlage 58.915.189 € 

 
(3) a) Die Kreisumlage wird von allen Teilen der Umlagegrundlagen mit dem  

 gleichen Hundertsatz erhoben und gem. Art. 19 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 3 
 FAG auf 
  48,9 v.H. 
 
 festgesetzt. 
 
b) Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die der Landkreis 
 Rhön-Grabfeld von gemeindefreien Grundstücken erhebt und die für jedes 
 Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 400 v. H. 
 b) für die Grundstücke (B) 400 v. H. 
2. Gewerbesteuer 300 v. H. 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
nach dem Haushaltsplan wird auf  10.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
Bad Neustadt, den  
Landratsamt Rhön-Grabfeld 
 
 
 
Habermann, Landrat  



 4

Vorwort  
 
Der Haushalt 2010 ist der erste doppische Haushalt des Landkreises Rhön-Grabfeld. 
Nach einer ganzen Reihe von weiteren Landkreisen in Bayern verabschiedet sich 
damit der Landkreis Rhön-Grabfeld von der bisher im Haushalts- und Rechnungswe-
sen der Kommunen vorherrschenden Kameralistik. Er folgt damit den durch die In-
nenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21. November 2003 festge-
legten Eckwerten für ein Neues Kommunales Finanzwesen und dem Beschluss des 
Kreistages Rhön-Grabfeld vom 09. Juli 2008.  
 
Die Einführung eines neuen kommunalen Rechnungswesens stellt seit Jahren eines 
der Kernthemen im laufenden Prozess der Verwaltungsmodernisierung dar. Insbe-
sondere seit dem Beginn der 90er Jahre wurde auch in Deutschland ein neues Mo-
dell der Verwaltungssteuerung entwickelt.  
 
Die im Landratsamt Rhön-Grabfeld seit dem Jahre 1997 initiierten Modernisierungen 
folgen diesem sog. Neuen Steuerungsmodell (NSM). Die reine Umstellung des Bu-
chungsstils auf einen kaufmännischen ist für sich noch keine neue Steuerung oder 
etwa Garant für eine verbesserte Finanzlage. Sie ist aber Motor für viele weitere Ver-
änderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung. Sie ist auch wesentliches Kern-
stück und Voraussetzung für die Einführung weiterer betriebswirtschaftlicher Elemen-
te wie z.B. Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen.  
 
Dies dient der Fortführung des bisher beschrittenen Weges zu einem modernen 
Dienstleistungsunternehmen Landratsamt Rhön-Grabfeld und einem Landkreis 
Rhön-Grabfeld, der seine Aufgaben dauerhaft erfüllt und seine Leistungsfähigkeit mit 
intergenerativer Verantwortung erhält.  
 
Da die Methodik der Doppik noch neu ist, erfolgen auf den nächsten Seiten weitere 
grundsätzliche Erläuterungen.  
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Allgemeines zur Doppik  
 
1. Grundsätzliche Erläuterungen  
 
1.1 Grundlagen  

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt die Festlegungen der Innenministerkonferenz 
vom 21. November 2003 und die am 28. November 2006 vom Bayerischen Landtag 
beschlossenen Regelungen im Gesetz zur Änderung des Kommunalen Haushalts-
rechts. Er berücksichtigt die Kommunale Haushaltsverordnung – Doppik - vom 05. 
Oktober 2007, den Kommunalen Konten- und Produktrahmen Bayern und die Bewer-
tungsrichtlinie Bayern sowie die Entwürfe einzelner Haushaltsmuster, soweit sie 
softwaretechnisch bereits umsetzbar sind. 
 
 
1.2 Gründe für ein Neues Kommunales Finanzwesen  

Der bayerische Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, das kommunale Rech-
nungswesen nach kaufmännischen Regeln zu gestalten. Er hat aber - im Gegensatz 
zu anderen Bundesländern - den weiteren Bestand der bisherigen Kameralistik zuge-
lassen. Gleichwohl hat er die Schwächen des kameralen Systems erkannt und die 
Vorzüge des doppischen Systems herausgestellt.  
 
Siehe nachfolgendes Zitat aus der Gesetzesbegründung zum Bayerischen Gesetz 
zur Änderung des Kommunalen Haushaltsrechts:  
 
"Moderne Modelle der Verwaltungssteuerung berücksichtigen bei der Entschei-
dungsbildung den Ressourcenverbrauch, der mit der jeweiligen Entscheidung ver-
bunden ist. Das bisherige kommunale Haushaltsrecht wird durch das kamerale 
Haushalts- und Rechnungswesen bestimmt. Die damit verbundene Orientierung an 
Einnahmen und Ausgaben ermöglicht keine integrierte Darstellung des Ressourcen-
verbrauchs. Eine Verwaltungssteuerung, die sich an Ressourcenverbrauch und Wer-
teverzehr orientiert, bedarf eines Rechnungswesens, das die erforderlichen Informa-
tionen zur Verfügung stellen kann. Dieser Aufgabe wird ein kaufmännisches Rech-
nungswesen gerecht, das auf der Grundlage der doppelten Buchführung arbeitet und 
Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen 
vollständig abbildet (Doppik). Bei einer Einführung des kaufmännischen Rechnungs-
wesens erhalten die Kommunen ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Rech-
nungswesen. Das neue Rechnungswesen stellt wesentlich verbesserte Informatio-
nen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch 
zur Verfügung und ermöglicht somit eine verbesserte Steuerung. Bei einer konse-
quenten Nutzung dieser verbesserten Steuerungsmöglichkeiten wird der dauerhafte 
Ertrag den Umstellungsaufwand mindestens ausgleichen."  
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Welche wesentlichen Gründe für den Umstieg gibt es?  
 
Kameralistik: 

- nur zahlungsorientiert, nicht ressourcenorientiert  
- weniger periodenbezogen  
- fehlende Übersicht über das Vermögen und seinen Wert  
- keine Berücksichtigung des Werteverzehrs  
- keine Berücksichtigung langfristiger Risiken (z.B. Pensionsrückstellungen)  
- Probleme bei der Erstellung einer Kosten- und Leistungsrechnung  

 
 
Doppik: 

- ressourcenorientiert  
- periodenbezogen  
- Darstellung des Werteverzehrs und langfristiger Risiken  
- Schneller und sicherer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage  
- gutes Zusammenspiel mit einer Kosten- und Leistungsrechnung  
- Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen möglich  

 
 
1.3 Das 3-Komponenten-System der Doppik  

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswe-
sens hat sich wesentlich geändert. Einen Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) 
und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) gibt es nicht mehr. Damit gibt es 
auch die Thematik der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaus-
halt nicht mehr, die auch wesentlich die Kreisumlagenhöhe mitbestimmt hat. In der 
Doppik gibt es vielmehr eine Ergebnisplanung/-rechnung und eine Finanzpla-
nung/rechnung sowie eine Vermögensrechnung (Bilanz), die aber nicht beplant wird. 
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1.3.1 Ergebnisplan/-rechnung  

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-
rechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also 
z.B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcen-
verbrauch dargestellt.  
Der Ergebnisplan ist wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Nach ihm richtet 
sich die Frage des Haushaltsausgleiches. Das hier ausgewiesene Jahresergebnis 
geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein. Fehlbeträge müssen innerhalb 
von drei Jahren ausgeglichen werden. Falls dies nicht geschieht vermindern sie das 
Eigenkapital.  
 
1.3.2 Finanzplan/-rechnung  

Während Ergebnisplan und -rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. 
Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle 
zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden 
nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Investitionen aufge-
zeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahme). Diese Planungskompo-
nente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht 
vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern 
Rechnung.  
 
1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)  

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird auch nicht 
geplant. Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wie es 
finanziert ist (Eigenmittel oder Fremdmittel). Für die Eröffnungsbilanz ist die Erfas-
sung und Bewertung des Vermögens erforderlich. Die Eröffnungsbilanz im Startjahr 
der Doppik muss bis zum 30. November vorliegen. Der Kreistag Rhön-Grabfeld muss 
der Eröffnungsbilanz zustimmen. 
Investitionszuschüsse, die der Landkreis bekommt, werden als Sonderposten auf der 
Passivseite eingesetzt und entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. 
Investitionszuschüsse, die der Landkreis gewährt, finden sich auf der Aktivseite und 
werden ebenfalls entsprechend der Dauer der Zweckbindung aufgelöst. Die Entwick-
lung des Eigenkapitals über eine gewisse Dauer zeigt das wirtschaftliche Handeln 
der Kommune auf.  
 
1.4 Zusammenfassung der wesentliche Unterschiede zur Kameralistik 

Neben den bereits genannten Unterschieden ist die Frage des Haushaltsausgleiches 
ein ganz wesentlicher Punkt. Während sich z. B. im kameralen Verwaltungshaushalt 
die Frage des ungedeckten Bedarfes (und damit der Höhe der Kreisumlage) letzt-
endlich nach der Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögens-
haushalt richtete, fehlt diese Komponente in der Doppik. Hier ist stattdessen insbe-
sondere die Höhe der nicht zahlungswirksamen Bereiche ausschlaggebend. Werden 
z.B. die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, so wird der Werteverzehr nicht ausge-
glichen und führt zu einem Fehlbetrag, der das Eigenkapital schmälert. Man wirt-
schaftet auf Kosten späterer Generationen.  
Entscheidend für den Vergleich ist daher das Verhältnis der bisherigen Zuführung 
(Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen einschl. eigene Mittel für künftige Investiti-
onen) zu den Abschreibungen/Rückstellungen (abzüglich nicht zahlungswirksamer 
Erträge z.B. Auflösung von Sonderposten).  
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2. Struktur des Haushaltes  
 
2.1 Produktgliederung 

Hinter dem Haushalt stehen nicht mehr einzelne Haushaltsstellen, sondern nach 
Produkten gegliederte Produktkonten. An die Stelle des herkömmlichen Gliede-
rungsplans tritt nunmehr ein Produktrahmen und an die Stelle des Gruppierungs-
plans ein Kontenrahmen. Die Produktgliederung und der Kontenrahmen sind bis zu 
einer gewissen Tiefe durch die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern vom 01.10.2008 (VVKommHSyst-Doppik) vorgegeben.  
 
 
2.2 Gliederung in Gesamt- und Teilhaushalte 

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und im Gesamtfi-
nanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene. Die weitere Gliederung 
des Haushaltes richtet sich nach den Organisationseinheiten des Landratsamtes 
Rhön-Grabfeld (in der Regel Sachgebietsebene). Einzelne Produktkonten enthält der 
Haushalt in der Regel nicht (Ausnahme: siehe unter 2.3), da er ein eigenwirtschaftli-
ches Handeln der Verantwortlichen in den einzelnen Organisationsbereichen ermög-
lichen soll. Er soll aber zu den einzelnen Teilhaushalten (Organisationseinheiten) 
Beschreibungen ihrer Tätigkeiten und ggf. Leistungsmengen oder Kennzahlen ent-
halten. Die Ziele sind zwangsläufig zu Beginn einer solchen Umstellung noch sehr 
allgemein gehalten bzw. noch nicht konkretisiert. Künftig sollen die Fallzahlen aber 
immer mehr durch Kennzahlen ersetzt werden, mit denen die Ziele konkreter be-
stimmt und die Zielerreichung besser gemessen werden kann.  
 
 
2.3 Darstellung von Schlüsselprodukten  

Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sollen wichtige Produkte dem 
Informationsbedürfnis entsprechend dargestellt werden. Im Hinblick auf eine detail-
lierte Darstellung des Übergangs von der Kameralistik auf die Doppik werden nicht 
nur für diese (Schlüssel-) Bereiche sondern für den gesamten Haushalt alle Produkt-
konten in einem Erläuterungsteil in sog. Produktkontenübersichten dargestellt. In der 
Übersicht über die Investitionstätigkeit wurden nicht nur alle Ansätze 2010 soweit sie 
Investitionen betreffen, sondern auch alle entsprechenden übertragenen Haushalts-
ermächtigungen detailliert aufgelistet. 
 
 
2.4 Budgets und Budgetverantwortliche  

Die Teilhaushalte sollen jeweils ein Budget bilden. Auf die Bildung von Budgets wur-
de im Haushaltsplan 2010 zunächst verzichtet und vorläufig das bisherige System 
von Deckungsringen beibehalten. 
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3. Ausblick (weitere betriebswirtschaftliche Instrumente)  
 
Im Rahmen einer veränderten neuen Steuerung der Verwaltung ist ein Haushalts- 
und Rechnungswesen auf doppischer Grundlage eine wesentliche Voraussetzung 
z.B. für eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Gerade im Landkreisbereich ist 
eine solche KLR wichtig, da im Haushalt alleine die tatsächlichen Kosten z. B. eines 
Produktes (einer Aufgabe) nicht verursachungsgerecht abgebildet werden können. 
So kann z.B. das beim Landratsamt eingesetzte staatliche Personal mit seinem Auf-
wand im kommunalen Rechnungswesen nicht abgebildet werden. Auch ist großteils 
die Verteilung der sog. Overheads der Verwaltung (Querschnittsaufgaben im Hause 
wie z.B. Personalverwaltung, EDV, Fuhrpark u.a.) über die Buchhaltung nicht mög-
lich. Hier bedarf es der Möglichkeiten der Kosten- und Leistungsrechnung (sog. in-
ternes Rechnungswesen), da bei der KLR kalkulatorisch solche Größen z.B. über 
Aufschlüsselung verteilt werden. Wichtig ist hier aber dennoch das grundlegende 
System der Doppik (externes Rechnungswesen), das nicht nur die zahlungswirksa-
men Vorgänge dokumentiert, sondern mit diesen z.B. auch nicht zahlungswirksamen 
Aufwand (Abschreibungen u.a.) der KLR übermittelt. Nur so können verursachungs-
gerechte Kosten und damit auch Kennzahlen ermittelt und zur Grundlage eines inter-
kommunalen Vergleiches gemacht werden.  
 
Neben der Kosten- und Leistungsrechnung soll Controlling, also die unterjährige 
Steuerung, verbunden mit der Budgetierung und einem entsprechenden Berichtswe-
sen die betriebswirtschaftlichen Elemente im weiteren Verlauf abrunden.  
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VORBERICHT 
zum Haushaltsplan des Landkreises Rhön-Grabfeld für das Haushaltsjahr 2010 

 
1. Allgemeines  

1.1 Fläche  

Die Fläche des Landkreises beträgt 1.021,87 qkm.  
 
 
1.2 Bevölkerungsentwicklung  

 
 
1.3 Arbeitslosenzahlen 2009 - alle zivile Erwerbspersonen - 

 
 
1.4 Steuerkraftzahlen 

 

Einwohnerzahl 31.12.2002 86.811 
31.12.2003 86.824 =   13  +            
31.12.2004 86.731 =   93  -             
31.12.2005 86.094 =   637  -           
31.12.2006 85.313 =   781  -           
31.12.2007 84.676 =   637  -           
31.12.2008 83.895 =   781  -           

Landkreis AA-Bezirk Bayern
% % %

Januar 4,8 5,2 5,0
Februar 5,3 5,2 5,1
März 5,3 5,2 5,2
April 5,0 5,1 5,1
Mai 4,5 4,8 4,7
Juni 4,1 4,6 4,7
Juli 4,3 4,6 4,7
August 4,6 4,9 4,9
September 4,8 4,9 4,8
Oktober 4,2 4,4 4,5
November 4,2 4,4 4,5
Dezember 4,5 4,6 4,6

∅ 4,6 4,8 4,8

Jahr Rangziffer Landkreis Landkreise Landkreise
Unterfranken Bayern

€/Einw. €/Einw. €/Einw.

2008 64  459,16  601,73  668,41 
2009 59  549,16  669,37  751,40 
2010 70  530,33  684,09  770,20 
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1.5 Umlagekraftzahlen 

 
 
1.6 Umlagegrundlagen 

 
 
1.7 Kreisumlagehebesatz 

 
 
1.8 Kreisumlagebedarf 

Jahr Rangziffer Landkreis Landkreise Landkreise
Unterfranken Bayern

€/Einw. €/Einw. €/Einw.

2008 65  609,94  714,67  757,62 
2009 52  729,23  790,73  849,36 
2010 70  702,56  806,01  869,20 

Jahr Rangziffer Landkreis Landkreise Landkreise
Unterfranken Bayern

v.H. v.H. v.H.

2008 52 48,9 45,3 45,6
2009 58 48,9 44,6 45,3
2010 ? 48,9 ? ?

Jahr Rangziffer Landkreis Landkreise Landkreise
Unterfranken Bayern

€/Einw. €/Einw. €/Einw.

2008 23  298,19  323,52  345,79 
2009 41  356,51  352,98  384,90 
2010 ?  343,40 ? ? 

Einnahmeart 2010 2009 2008
€ € €

Grundsteuer A 565.558 567.121 569.590 
Grundsteuer B 4.759.696 4.747.830 4.758.663 
Gewerbesteuer 15.577.091 19.648.256 15.092.196 
Einkommensteuerbeteiligung 21.546.588 19.574.756 17.004.719 
Umsatzsteuerbeteiligung 2.017.280 1.948.823 1.734.709 
Steuerkraft 44.466.213 46.486.786 39.159.877 
80 v.H. der Gde.-Schlüsselzuw. VJ 14.448.976 15.247.611 12.863.453 
Umlagekraft für Kreisumlage 58.915.189 61.734.397 52.023.330 
Grundst. A gemeindefreie Gebiete 26.005 13.878 12.280 
Umlagekraft für Bezirksumlage 58.941.194 61.748.275 52.035.610 

Entwicklung Umlagekraft Landkreis - 4,5 % + 18,7 % + 0,5 %
Entwicklung Landkreise Unterfranken + 1,4 % + 10,3 % + 13,5 %
Entwicklung Landkreise Bayern + 2,2 % + 12,2 % + 9,9 %

Umlagesatz Bezirksumlage 16,1 % 15,5 % 16,0 %
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1.9 Kreisumlagensatz der übrigen Landkreise Unterfrankens: 

 
 
2. Kreisumlage 

Durch den Rückgang der Umlagekraft entwickelt sich die Kreisumlage bei 
gleichbleibendem Kreisumlagensatz wie folgt: 
 

 
 
Die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Schreiben 
vom 24.09.2009 mitgeteilten vorläufigen Steuer- und Umlagekraftzahlen 2010 wur-
den den Gemeinden am 28.09.2010 übermittelt. Dabei wurden die Veränderungen 
gegenüber 2009 auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 48,9 v.H. herausge-
stellt. Die Entwicklung der Kreisumlage auf der Basis der endgültigen Umlagekraft-
zahlen ist für jede kreisangehörige Gemeinde aus der nachfolgenden Tabelle ersicht-
lich:  
 

Landkreis 2010 2009 2008 2007
v.H. v.H. v.H. v.H.

Aschaffenburg  41,1  41,1  41,1  41,8 
Bad Kissingen * 48,4  48,4  48,9  48,9 
Haßberge  44,0  44,0  45,0  46,0 
Kitzingen * 44,8  44,8  45,3  46,0 
Main-Spessart  43,0  43,0  45,5  46,5 
Miltenberg * 44,0  44,0  44,0  45,5 
Schweinfurt * 46,0  45,0  45,8  46,5 
Würzburg * 46,0  46,0  47,3  48,0 

* = Entwurf

Kreisumlage 2009 61.734.397 € x 48,9 % = 30.188.100 €

Kreisumlage 2010 58.915.189 € x 48,9 % = 28.809.500 € 1.378.600 €-     

2 819 208 €-     

wesentliche Änderungen der FAG-Leistungen
Minderung der Bezirksumlage 81.383 €+         
Minderung der Krankenhausumlage 44.385 €+         
Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 313.276 €+       439.044 €+       

wesentliche sonstige Änderungen im Finanzplan Verwaltungstätigkeit
Minderung Bundesbeteiligung Kosten Unterkunft/Heiz. ca. 125.000 €-        
Erhöhung Personalkosten/Entschädigungen ca. 127.000 €-        252.000 €-        

Summe/verbleibende Kreisumlagenerhöhung 1.191.556 €-     ( = -  3,9 %)
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Stadt/Gemeinde Summe Umlagekraftzahlen Kreisumlage Differenz

2009 2010 2009 2010
48,9% 48,9%

€ € € € €

Aubstadt 451.370 530.357 220.719,93 259.344,57 38.624,64

Bad Königshofen 3.522.307 5.366.820 1.722.408,12 2.624.374,98 901.966,86

Bad Neustadt a.d.S. 15.762.021 12.165.040 7.707.628,27 5.948.704,56 -1.758.923,71

Bastheim 1.548.002 1.566.582 756.972,98 766.058,60 9.085,62

Bischofsheim a.d.Rh. 3.801.956 3.187.454 1.859.156,48 1.558.665,01 -300.491,47

Burglauer 976.219 1.063.168 477.371,09 519.889,15 42.518,06

Fladungen 1.493.395 1.491.449 730.270,16 729.318,56 -951,60

Großbardorf 553.592 573.024 270.706,49 280.208,74 9.502,25

Großeibstadt 763.574 703.865 373.387,69 344.189,99 -29.197,70

Hausen/Rhön 504.160 460.578 246.534,24 225.222,64 -21.311,60

Hendungen 661.657 691.743 323.550,27 338.262,33 14.712,06

Herbstadt 385.793 417.208 188.652,78 204.014,71 15.361,93

Heustreu 964.624 827.606 471.701,14 404.699,33 -67.001,81

Höchheim 714.044 755.238 349.167,52 369.311,38 20.143,86

Hohenroth 2.373.287 2.193.343 1.160.537,34 1.072.544,73 -87.992,61

Hollstadt 938.904 983.443 459.124,06 480.903,63 21.779,57

Mellrichstadt 6.237.773 4.855.036 3.050.271,00 2.374.112,60 -676.158,40

Niederlauer 1.551.231 1.441.604 758.551,96 704.944,36 -53.607,60

Nordheim v.d.Rhön 739.591 797.095 361.660,00 389.779,46 28.119,46

Oberelsbach 1.678.150 1.732.839 820.615,35 847.358,27 26.742,92

Oberstreu 962.903 957.024 470.859,57 467.984,74 -2.874,83

Ostheim v.d.Rhön 2.204.339 2.588.747 1.077.921,77 1.265.897,28 187.975,51

Rödelmaier 578.381 608.167 282.828,31 297.393,66 14.565,35

Saal a.d.Saale 912.868 1.104.647 446.392,45 540.172,38 93.779,93

Salz 1.836.610 1.470.452 898.102,29 719.051,03 -179.051,26

Sandberg 1.563.952 1.675.418 764.772,53 819.279,40 54.506,87

Schönau a.d.Brend 793.056 855.270 387.804,38 418.227,03 30.422,65

Sondheim v.d.Rhön 648.122 627.360 316.931,66 306.779,04 -10.152,62

Stockheim 698.199 740.243 341.419,31 361.978,83 20.559,52

Strahlungen 588.288 542.143 287.672,83 265.107,93 -22.564,90

Sulzdorf a.d.L. 748.328 841.209 365.932,39 411.351,20 45.418,81

Sulzfeld 1.301.253 1.723.839 636.312,72 842.957,27 206.644,55

Trappstadt 603.076 571.848 294.904,16 279.633,67 -15.270,49

Unsleben 590.576 585.219 288.791,66 286.172,09 -2.619,57

Willmars 422.265 433.655 206.487,59 212.057,30 5.569,71

Wollbach 787.594 850.076 385.133,47 415.687,16 30.553,69

Wülfershausen 872.937 936.380 426.866,19 457.889,82 31.023,63

Summe 61.734.397 58.915.189 30.188.120 28.809.527 -1.378.593

Veränderung -4,57%

endgültige Umlagekraftzahlen für 2010 sowie fiktive Kreisumlage 2010 bei einem Umlagesatz von 48,9 v.H.
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3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr/den Rechnungsabschluss 2008 
 

Verwaltungshaushalt  
Summe der bereinigten Solleinnahmen/Sollausgaben 57.956.174,53 €
   
Vermögenshaushalt  
Summe der bereinigten Solleinnahmen/Sollausgaben 10.323.602,49 €
  
Summe Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 68.279.777,02 €
 
 
 
3.2 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2009 

 

In der am 30.03.2009 erlassenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wur-
den die Einnahmen / Ausgaben wie folgt festgesetzt: 
 
Verwaltungshaushalt: Einnahmen/Ausgaben 62 467 400 €
 
Vermögenshaushalt: Einnahmen/Ausgaben 16 484 800 €
 
 
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 09.04.2009 Nr. 12-1512.00-
11/09 die Haushaltssatzung 2009 zur Kenntnis genommen und den Gesamtbetrag 
der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 
3.000.000 € genehmigt. 
 
Die Abwicklung des Haushaltsjahres 2009 lässt erkennen, dass für 2009 ein ausge-
glichenes Rechnungsergebnis erwartet werden kann. 
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3.3 Überblick über die Investitionstätigkeit (siehe auch Seite 42 ff.) 

 

 
 
Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2010 enthalten ein Investiti-
onsvolumen von  8 354 800 €. Zusammen mit den aus Vorjahren gebildeten Ausga-
beresten/übertragenen Ermächtigungen von rd.  11,2 Mio. € ergibt sich ein mögli-
ches Investitionsvolumen von rd.  19,6 Mio. €. Dafür ist jedoch Voraussetzung, 
dass die zur Finanzierung der Ausgabenansätze vorgesehenen Fördermittel (resul-
tierend aus Ansätzen 2010 und gebildeten Einnahmeresten/übertragenen Ermächti-
gungen) tatsächlich flüssig werden. Eine vollständige Ausschöpfung des geplanten 
Investitionsvolumens ist wohl unwahrscheinlich. Es kann aber der Nachweis erbracht 
werden, dass die vorgesehenen Investitionen des Landkreises Rhön-Grabfeld aus 
finanzieller Sicht grundsätzlich verwirklicht werden können. Die tatsächliche Ausfüh-
rung der vorgesehenen Maßnahmen hängt letztlich von den Finanzierungshilfen des 
Landes ab. 
 
 

Haushaltsjahr Istausgaben für Investitionen
€

1991 12 791 365 
1992 9 715 163 
1993 8 678 903 
1994 8 456 649 
1995 7 086 022 
1996 4 603 689 
1997 5 419 016 
1998 7 330 109 
1999 6 653 895 
2000 3 903 330 
2001 2 709 352 
2002 4 039 499 
2003 4 707 015 
2004 4 525 455 
2005 6 752 525 
2006 11 765 351 
2007 11 921 217 
2008 10 616 958 

2009 (vorläufig) 7 251 919 
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3.4 Überblick über die Verschuldung 
 

 
 

 

Stand zu Beginn des Jahres 2009 30 827 595,26 €
ohne bisheriges Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen

Kreditaufnahmen 2009: Kreditmarkt   0,00 €+                    
Tilgungen 2009: ordentliche Tilgungen  999 088,37 €-            

Stand Ende des Haushaltsjahres 2009 29 828 506,89 €

vorgesehene Kreditaufnahmen  im Jahr 2010:
aufgrund Kreditermächtigung 2009 3 000 000,00 €+         
nach Haushaltsansatz 2010   0,00 €+                    

vorgesehene Tilgungen 2010: ordentliche Tilgungen 1 060 000,00 €-          

voraussichtl. Stand Ende des Haushaltsjahres 2010 31.768.506,89 €      

Verschuldung in €/Einw.

Stand Landkreis Landkreise Landkreise
Unterfranken Bayern

31.12.2007 371 317 (10) 255 (18)
31.12.2008 365 309 (8) 242 (12)
31.12.2009 356 ? (?) ? (?)
31.12.2010 380 ? (?) ? (?)

zuzüglich: ( ) = Schulden der Krankenhäuser und Eigenbetriebe
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4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 

Der Haushalt 2010 als erster Haushalt nach der Umstellung des Rechnungswesens 
des Landkreises Rhön-Grabfeld auf die Doppik zum 01.01.2010 weist auch die Er-
gebnisse des kameralen Jahres 2008 und soweit möglich auch die kameralen Ansät-
ze 2009 nachrichtlich aus. Bedingt durch die im ersten Jahr zwangsläufigen Umstel-
lungseffekte sind hier aber noch Vorbehalte zu machen. Die Erträge und Einzahlun-
gen wurden, soweit sie nicht feststehen, anhand vorhandener Unterlagen möglichst 
genau geschätzt. Die Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur soweit dringend 
notwendig veranschlagt. Feststehende Auszahlungen sind nach dem tatsächlichen 
Anfall gesetzt. Die freiwilligen Zuwendungen wurden dem tatsächlichen Bedarf an-
gepasst. Die Anforderungen der einzelnen Sachgebiete lagen teilweise wesentlich 
höher. Sie wurden auf ein Mindestmaß gekürzt. 
 
Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 erst im Laufe des Jahres 2010 er-
stellt wird, mussten die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Zuwendungen geschätzt werden. Den Abschreibungen von rd. 
3.040.000 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. rd. 1.150.000 
€ gegenüber. Die Nettobelastung des Ergebnishaushaltes beträgt hierdurch rd. 
1.890.000 €. 
 
Der Haushalt 2010 schließt ab  
 

1. im Ergebnishaushalt mit  
 dem Gesamtbetrag der Erträge von 61.731.300,00 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 60.599.000,00 €
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von 1.132.300,00 €
   
2. im Finanzhaushalt 
 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 60.582.300,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 57.206.500,00 €
  und einem Saldo von 3.375.800,00 €
   
 b)  aus Investitionstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 5.649.900,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 8.354.800,00 €
  und einem Saldo von - 2.704.900,00 €
   
 c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 €
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 1.060.000,00 €
  und einem Saldo von - 1.060.000,00 €
   
 d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 389.100,00 €
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Der Haushaltsausgleich im doppischen System ist dann gegeben, wenn im Ergeb-
nisplan die Erträge die Aufwendungen decken. Darin sind auch nicht zahlungswirk-
same Vorgänge wie Abschreibungen enthalten. Im doppischen Ergebnishaushalt gibt 
es den formal herbeigeführten Ausgleich des kameralen Haushalts nicht, sondern 
Fehlbeträge oder Überschüsse. Ein doppischer Haushalt, bei dem die Aufwendun-
gen erwirtschaftet werden, stellt einen generationengerechten Erhalt der Ressourcen 
dar. Überschüsse ermöglichen den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen und leisten 
ihren Beitrag zu künftigen Investitionen.  
Im Ergebnisplan 2010 decken die Erträge mindestens die Aufwendungen. Es wird 
darüber hinaus ein Überschuss erwirtschaftet, der den anstehenden Investitionen 
gerade im schulischen Bereich entgegenkommt und die künftig einzugehende 
Fremdmittelaufnahme begrenzt. Die Erwirtschaftung eines Überschusses steht mit 
den Kommunalgesetzen in Einklang, die dies bei anstehenden Investitionen fordern. 
Dies musste man auch bei einem kameralen Haushalt beachten. So war gewährleis-
tet, dass ein Beitrag des Verwaltungshaushaltes und damit überhaupt ein Eigenmit-
tel-Beitrag des Landkreises zur Finanzierung der Investitionen geleistet werden 
konnte. Andernfalls hätte diese Finanzierung über weitere Fremdmittel erfolgen müs-
sen. Die Ausweisung eines negativen Betrages im Saldo des Finanzplans 2010 in 
Höhe von 389.100 € ist nichts Beunruhigendes. Er zeigt, dass das positive Ergebnis 
aus laufender Tätigkeit für den Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen notwendig 
ist und darüber hinaus noch Fremdmittel (3,0 Mio. € aus Haushaltsermächtigungen 
2009) für den Liquiditäts-Ausgleich erforderlich sind.  
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2010 mit 3.375.800 € 
zeigt, dass der Landkreis Rhön-Grabfeld die Tilgungsbeträge (1.060.000 €) erwirt-
schaftet und Eigenmittel für die anstehenden Investitionen aus laufendem Betrieb, 
insbesondere durch den im bayerischen Vergleich relativ hohen Kreisumlagensatz 
bereitstellen kann. 

 
 

Zum Vergleich: Die allgemeinen Zuführungen an den Vermögenshaushalt betrugen:

1990 Rechnungsergebnis 4 028 361,63 €
1991            - " - 3 733 819,00 €
1992            - " - 3 024 620,45 €
1993            - " - 3 149 634,55 €
1994            - " - 2 720 154,32 €
1995            - " - 1 994 092,85 €
1996            - " - 1 154 769,03 €
1997            - " -  563 212,74 €
1998            - " - 1 059 426,56 €
1999            - " - 1 495 929,66 €
2000            - " - 2 522 465,50 €
2001            - " - 3 031 766,27 €
2002            - " - 2 108 809,50 €
2003            - " -  821 237,47 €
2004            - " -  388 784,53 €
2005            - " - 1 991 245,43 €
2006            - " - 1 870 114,80 €
2007            - " - 2 569 783,65 €
2008            - " - 5 364 151,79 €
2009 vorl. Ergebnis 5 500 000,00 €
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5. Schlussbemerkungen 

Die finanziellen Verhältnisse des Landkreises Rhön-Grabfeld wurden anschaulich 
dargestellt und die Besonderheiten des Haushalts 2010 sowie die nennenswerten 
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr angesprochen und erläutert. Es ist zwangs-
läufig unvermeidbar, dass der Kommentar zu dem neuen Haushaltswerk unvollstän-
dig erscheint. Deshalb halten sich Landrat und die Finanzverwaltung bereit, in den 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie gegenüber dem Kreistag jegliche zusätzli-
che Informationen zu geben, um so dem Kreistag und der Öffentlichkeit die Gedan-
ken, Vorstellungen, aber auch Zwänge zu verdeutlichen, die mit der Sorge um die 
Fortentwicklung unseres Landkreises verbunden sind. 
 
 
 
Bad Neustadt a.d. Saale, den 25.02.2010 
 

       
 
Thomas Habermann Miller 
Landrat VOAR 

 



 



Gesamthaushalt  2010
Landratsamt Rhön-Grabfeld

GesamtproduktGesamtprodukt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000  1.0  Landrat

verantwortlich Habermann, Thomas
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Gesamthaushalt  2010
Landratsamt Rhön-Grabfeld

GesamtproduktGesamtprodukt

Finanzplan  -  A. Zahlungsübersicht

Ansatz Planung
2011

Planung
2012

Planung
2013

Verpfl.Ergebnis
2008

Ein- und Auszahlungsarten

1 3 4 5 6 7

Ansatz
2009

2

2010 Erm.

Einzahlungen aus

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allg. Umlagen

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

41.608 

45.291.785 

598.329 

5.852.357 

1.165.123 

19.600 

49.984.900 

401.000 

5.837.200 

1.043.000 

19.600 

48.863.900 

400.000 

5.804.200 

1.110.800 

19.600 

47.109.400 

400.000 

5.814.200 

1.175.800 

19.600 

47.520.900 

400.000 

5.824.200 

1.030.800 

19.600 

47.932.400 

400.000 

5.829.200 

1.030.800 

0 

0 

0 

0 

0 

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.295.687 4.601.500 4.134.300 0 4.086.300 4.088.700 4.091.100 

7 Sonstige Einzahlungen 108.758 88.400 33.800 0 33.800 33.800 33.800 

8 Zinsen und sonstige 443.518 343.500 215.700 0 215.700 215.700 215.700 
Finanzeinzahlungen

laufender Verwaltungstätigkeit

 

+

+

+

+

+

+

+

9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

57.797.165 62.319.100 60.582.300 0 58.854.800 59.133.700 59.552.600 =

Auszahlungen aus 

10 Personalauszahlungen

11 Versorgungsauszahlungen

12 Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen

13 Zinsen und sonstige

14 Transferauszahlungen

12.373.072 

38.663 

8.977.152 

1.428.429 

18.393.418 

13.130.900 

39.700 

10.453.000 

1.515.400 

20.616.300 

12.516.500 

643.600 

10.156.400 

1.440.000 

20.162.900 

12.640.600 

653.600 

9.481.600 

1.540.000 

20.234.200 

12.765.100 

658.400 

9.481.300 

1.640.000 

20.345.500 

12.890.700 

663.600 

9.480.300 

1.740.000 

20.456.800 

0 

0 

0 

0 

0 

und Finanzauszahlungen

15 Sonstige Auszahlungen 10.226.939 12.102.100 12.287.100 0 12.173.400 11.911.400 11.911.300 

laufender Verwaltungstätigkeit

-

-

-

-

-

-

16 Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

51.437.673 57.857.400 57.206.500 0 56.723.400 56.801.700 57.142.700 =

17 Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit  (=Zeilen 9 und 16)

6.359.492 4.461.700 3.375.800 0 2.131.400 2.332.000 2.409.900 =

Seite 22 von 478Layout GH-TFPAkomplett_13© AKDB, NKFW 85.14, Stand 17.05.2010



Gesamthaushalt  2010
Landratsamt Rhön-Grabfeld

GesamtproduktGesamtprodukt

Finanzplan  -  A. Zahlungsübersicht

Ansatz Planung
2011

Planung
2012

Planung
2013

Verpfl.Ergebnis
2008

Ein- und Auszahlungsarten

1 3 4 5 6 7

Ansatz
2009

2

2010 Erm.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18 aus Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen

19 aus der Veräußerung
von Sachanlagen

20 aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

21 aus Beiträgenu.ä. Entgelten

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

4.054.455 

20.830 

22.511 

0 

0 

6.793.500 

0 

0 

0 

0 

5.649.900 

0 

0 

0 

0 

6.076.000 

0 

1.500 

0 

0 

6.806.000 

0 

0 

0 

0 

4.526.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 Einzahlungen aus 4.097.796 6.793.500 5.649.900 0 6.077.500 6.806.000 4.526.000 =
Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

25 für Baumaßnahmen

26 für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen

27 für den Erwerb von Finanzanlagen

28 von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

203.768 

4.381.826 

1.443.040 

200.000 

0 

183.962 

444.700 

9.065.000 

3.194.800 

0 

0 

409.800 

110.000 

4.074.000 

3.546.800 

500.000 

0 

124.000 

135.000 

11.030.000 

897.900 

0 

0 

0 

215.000 

13.380.000 

867.900 

0 

0 

0 

90.000 

8.705.000 

777.900 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit

6.412.596 13.114.300 8.354.800 0 12.062.900 14.462.900 9.572.900 =

31 Saldo der Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)

2.314.800- 6.320.800- 2.704.900- 5.985.400- 7.656.900- 5.046.900-0 =
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Ergebnisplan - Arbeitsplan  2010
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Ansatz

2010

Planung

2011

Planung

2012

Planung

2013

3 4 5 6

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2

AnsatzErgebnis

20092008

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sonstige Transfererträge3

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 Sonstige ordentliche Erträge

8 Aktivierte Eigenleistungen

9 Bestandsveränderungen

19.600 19.600 19.600 19.600 

50.012.900 48.313.400 48.779.900 49.246.400 

400.000 400.000 400.000 400.000 

5.804.200 5.814.200 5.824.200 5.829.200 

1.110.800 1.175.800 1.030.800 1.030.800 

4.134.300 4.086.300 4.088.700 4.091.100 

33.800 33.800 33.800 33.800 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

41.608 

45.291.786 

598.329 

5.852.357 

1.165.123 

4.295.687 

94.162 

0 

0 

19.600 

49.984.900 

401.000 

5.837.200 

1.043.000 

4.601.500 

55.800 

0 

0 

+

 

+

+

+

+

+

+

+/-

(Konten : 40*)

(Konten : 41*)

(Konten : 42*)

(Konten : 43*)

(Konten : 441*, 442*, 444*,445*,446*)

(Konten : 448*)

(Konten : 45*)

(Konten : 471*)

(Konten : 472*)

10 Ordentliche Erträge 61.515.600 59.843.100 60.177.000 60.650.900 57.339.052 61.943.000 =

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

13 Aufwendungen für  Sach- und Dienstleistungen

14 Bilanzielle Abschreibungen

15 Transferaufwendungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.666.500 12.792.100 12.918.100 13.045.200 

643.600 653.600 658.400 663.600 

10.156.400 9.481.600 9.481.300 9.480.800 

3.042.500 3.044.500 3.071.500 3.071.500 

20.162.900 20.234.200 20.345.500 20.456.800 

12.487.100 12.373.400 12.111.400 12.111.400 

12.373.072 

57.852 

8.977.152 

0 

18.393.418 

10.956.814 

13.130.900 

62.100 

10.453.000 

0 

20.616.300 

12.737.100 

-

-

-

-

-

-

(Konten : 50* )

(Konten : 51*)

(Konten : 52*)

(Konten : 57*)

(Konten : 53*)

(Konten : 54* )

17 Ordentliche Aufwendungen 59.159.000 58.579.400 58.586.200 58.829.300 50.758.308 56.999.400 =

18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)

2.356.600 1.263.700 1.590.800 1.821.600 6.580.744 4.943.600 =
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Ergebnisplan - Arbeitsplan  2010
Landratsamt Rhön-Grabfeld

Ansatz

2010

Planung

2011

Planung

2012

Planung

2013

3 4 5 6

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2

AnsatzErgebnis

20092008

19 Finanzerträge

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

215.700 215.700 215.700 215.700 

1.440.000 1.540.000 1.640.000 1.740.000 

443.518 

1.428.429 

343.500 

1.515.400 

+

-

(Konten : 46*)

(Konten : 55*)

21 Finanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20)

1.524.300-1.424.300-1.324.300-1.224.300-984.911- 1.171.900-=

22 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21)

1.132.300 60.600- 166.500 297.300 5.595.833 3.771.700 =

23 Außerordentliche Erträge

24 Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

+

-

(Konten : 49*)

(Konten : 59*)

25 Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0 0 0 0 0 0 =

26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 1.132.300 60.600- 166.500 297.300 5.595.833 3.771.700 =
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